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G. Gesetz: Durchführung von Volksbefragungen (Wiener Volksbefragungsgesetz - WVBefrG). 

3. 
Gesetz vom 13. Dezember 1979 über die 
Durchführung von Volksbefragungen (Wie

ner Volksbefragungsgesetz - WVBefrG) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Abschnitt I 

Ausführung zur Wiener Stadtverfassung 

§ 1. Volksbefragungen auf Grund der Ver
fassung der Bundeshauptstadt Wien sind nach 
den Vorschriften der §§ 112 a bis 112 c der Ver
fassung der Bundeshauptstadt Wien (Wiener 
Stadtverfassung - WStV), LGBI. für Wien 
Nr. 28i1968, in der Fassung des Gesetzes vom 
17. März 1978, LGBI. für Wien Nr. 12, und den 
folgenden ergänzenden Bestimmungen durch
zuführen. 

Ausschreibung einer Volksbefragung 
über Beschluß des Gemeinderates 

§ 2. (1) Die Ausschreibung einer Volksbe
fragung durch den llürgermeist<er über Beschluß 
des Gemeinderates bat zu enthalten: 

a) den Hinweis auf den Beschluß des Gemeinde
rates, 

b) die Fragestellung (§ 112 a Abs. 5 WStV), 
c) den zeitlich nach der Ausschreibung fest

zusetunden Stichtag und den Zeitraum der 
Volksbefragung, 

d) die Bekanntgabe, ob die Volksbefragung im 
gesamten Stadtgebiet oder in einem Tell 
desselben durchgeführt wird (einschließ
lich dessen Umschreibung gemäß ~ 112 a 
Abs. 4 WStV) und 

e) die Bekanntgabe, daß die am Stichtag wahl
berechtigten Gemeindemitglieder unter Ab
gabe der ihnen übermittelten Stimmkarte 
bei einer der Annahmestellen die gestellte 
Frage beantworten können. 

(2) Die Ergänzung der Ausschreibungskund
machung durch zweckdienliche Hinweise auf 
das im folgenden niiher bestimmte V erfahren 
ist zulässig. Der Zeitraum der Volksbefragnng 
kann sich auch auf Samstage, Sonn. und Feier-
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tage erstrecken. Für denselben Zeitraum können 
auch weitere Volksbefraguogen ausgeschrieben 
werden. 

Einleitung eines Volksbefragungsver
fahrens über Verlangen von Gemeinde

mitgliedern 

§ 3. (1) Die Durchführung einer Volksbe
fragung ist beim Magistrat zu beantragen. Der 
Antrag muß von 5 v. H. der bei der letzten Ge
meinderatswahl wahlberechtigt gewesenen Ge
meinden1itglieder unterzeichnet sein (§ 112 a 
Abs. 3 WStV). Diese Zahl stellt der Stadtsenat 
nach Abschluß des Wahlverfahrens mit Wirkung 
bis zum Abschluß des nächstfolgenden Wahlver
führens fest. Dezimalreste sind unbeachtlich. 
Die Zahl ist im Amtsblatt der Stadt Wien kundzu
machen. 

(2) Der Antrag hat zu enthalten: 

a) das ausdrückliche Verlangen auf Durchfüh
rung einer Volksbef:mgung, 

b) die gemäß § 112 a Abs. 5 WStV formulierte 
Frage einschließlich allfälliger Varianten, 

c) die Bezeichnung von mindestens: drei, 
höchstens jedoch sechs V e<tretern des An
ttages {Vor- und Familienname, Beruf und 
Anschrift) sowie ihre Untem:hriften und 

d) die Liste der Unterzeichner des Antrages. 

(3) Die Unterzeichoer des Anttages haben ihren 
Familien- und Vornamen in Blockschrift, das 
Geburtsdatum und ihre Unterschrift eigenhändig 
hinzuzufügen. Die Vertreter und die Unterzeich
ner des Antrages müssen am Tage der Einbrin
gung des Antrages in der Wählerevidenz der 
Gemeinde Wien als wahlberechtigt eingetragen 
sein. Im übrigen hat der Antrag in Form und 
Inhalt den Anlagen 2 und 3 zu entsprechen. 

(4) Die Vertreter des Antrages (Abs. 2 llt. c) 
üben ihre Funktionen in der sieh aus ihrer Be
nennung ergebenden Reihenfolge aus. Übt auch 
der letzte Vertreter aus welchen Gründen immer 
seine Funktion nicht mehr aus, hat der Magistrat 
das Verfahren einzustellro. Der zuständige amts
führende Stadtrat berichtet hierüber dem Ge
meinderat (§ 22 WStV). 

5 




















